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CORONA – Aktuelle Regelungen 
 

Wichtige Patienten- und Besucherinformation – gültig ab 10.02.2023 
 

 

 

Besuche möglich 
- unter bestimmten Voraussetzungen – 

 

 Alle Besucher (unabhängig vom Impf- bzw. Genesenenstatus)  

 benötigen einen negativen Corona-Selbsttest (ohne Aufsicht), nicht älter als 24 Stunden. 

Zum Nachweis des negativen Testergebnisses ist an der Pforte eine Eigenerklärung zur 

Durchführung des Selbsttests gegenüber der Kreisklinik Wörth zu unterzeichnen. 

 Es besteht die Möglichkeit des kostenlosen Selbsttests an der Klinikpforte. 

 Weiterhin können offiziell gültige Testnachweise aus Testzentren/Apotheken vorgelegt 

werden (PCR nicht älter als 48 Stunden, Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, 

Vorlage eines amtlichen Ausweisdokuments erforderlich). 

 

 Während der Besuchszeiten  

Montag bis Freitag      14 bis 18 Uhr Wochenende    11 bis 17 Uhr 

 

darf jeder Patient (ausgenommen Patienten auf unserer Isolierstation)  

täglich für insgesamt 2 Stunden Besuch von wechselnden Personen empfangen. 

Vorausgesetzt wird: Aufenthalt einer Besuchsperson pro Patient im Patienten-

zimmer  
 

Schwerstkranke und Palliativpatienten jederzeit nach Rücksprache mit der Station. 

 

 Weiter gilt in der gesamten Klinik für Besucher und Mitarbeiter eine FFP2-Masken-

pflicht. 

 

Wir bitten um Verständnis und Ihr Mitwirken. 

Vielen Dank 

 

e 

Schützen Sie Ihre Gesundheit und die Ihrer Angehörigen durch folgende Hygieneregeln: 

 Achten Sie auf einen korrekten Sitz Ihrer FFP2-Maske 

 Bleiben Sie auf Abstand zu anderen (mehr als 2 Meter) 

 Husten und Niesen Sie selbst in ein Taschentuch oder in die Ellenbeuge 

 Fassen Sie sich nicht mit den Händen in Mund, Nase oder Augen 

 Waschen Sie Ihre Hände so oft wie möglich und nötig 

 Verzichten Sie zur Begrüßung auf das Händeschütteln und Umarmungen 

 

Die Krankenhausleitung 


